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keine tarifbegünstigung bei realteilung mit 
Verwertung in nachfolgegesellschaft
von StB Jürgen Derlath, Münster

Die tarifbegünstigte Besteuerung eines durch eine echte Realteilung einer 
Sozietät ausgelösten Aufgabegewinns gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG setzt 
voraus, dass der Steuerpflichtige die wesentlichen vermögensmäßigen 
Grundlagen seiner bisherigen freiberuflichen Tätigkeit aufgibt. Hieran fehlt 
es, wenn er den ihm im Rahmen der Realteilung zugewiesenen Mandan-
tenstamm dergestalt verwertet, dass dieser geplant auf eine GbR, an der 
der Steuerpflichtige beteiligt ist, übergeht und er in einem zweiten Schritt 
gegen Abfindung aus dieser GbR ausscheidet (BFH 15.1.19, VIII R 24/15).

Sachverhalt
Der Kläger war Gesellschafter einer Rechtsanwaltssozietät, die in mehreren 
Großstädten Standorte unterhalten hatte. Die Sozietät wurde 2001 durch Real-
teilung aufgelöst, was zu einer Betriebsaufgabe führte. Ihr Vermögen wurde 
auf Nachfolgegesellschaften, die die Partner der einzelnen Standorte gegrün-
det hatten, übertragen. Auch der Kläger wurde zunächst Gesellschafter einer 
solchen Nachfolgegesellschaft, schied jedoch unmittelbar nach deren Grün-
dung gegen Zahlung einer Abfindung aus dieser Gesellschaft aus. Er war der 
Meinung, der im Zusammenhang mit der Auflösung der Sozietät entstandene 
anteilige Aufgabegewinn sei tarifbegünstigt zu besteuern, da er wirtschaftlich 
betrachtet aus der Sozietät ausgeschieden sei. Daneben habe er auf Ebene der 
Nachfolgegesellschaft einen Veräußerungsverlust erlitten.

entscheidungsgründe
Der BFH verweigerte dem Kläger die Tarifbegünstigung gemäß §§ 18 Abs. 3, 
16 Abs. 4, 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG für den anteiligen Aufgabegewinn aus der Sozi-
etät. Die Tarifbegünstigung setze im Fall einer Betriebsaufgabe durch Real-
teilung voraus, dass die anteiligen vermögensmäßigen Grundlagen der frei-
beruflichen Tätigkeit des Realteilers in der Sozietät aufgegeben werden. Hie-
ran fehle es, wenn der Kläger die wesentlichen vermögensmäßigen Grundla-
gen seiner beruflichen Tätigkeit in der Sozietät in Gestalt des anteiligen 
Mandantenstamms erst mit seinem Ausscheiden aus der Nachfolgegesell-
schaft endgültig aus der Hand gebe.

FaZIt | Verwertet der bei der Realteilung einer Sozietät ausscheidende Sozius 
den ihm im Rahmen der Realteilung zugewiesenen und zum gemeinen Wert ent-
nommenen Mandantenstamm dadurch, dass er diesen in eine Nachfolgegesell-
schaft einlegt und anschließend auch aus dieser gegen Abfindung ausscheidet, 
liegt kein tarifbegünstigter Aufgabegewinn vor. Denn es werden dann nicht be-
reits mit der Realteilung der Sozietät die wesentlichen vermögensmäßigen 
Grundlagen der bisherigen freiberuflichen Tätigkeit aufgegeben. Dass der Real-
teiler im Ergebnis die freiberufliche Tätigkeit im bisherigen örtlichen Wirkungs-
kreis zeitnah einstellte, genügte in diesem Fall nicht für die Gewährung der Tarif-
begünstigung.
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